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Drucksache 
 
 

 

 

         Gemeinde Brieselang 
  

      Datum 10.11.2008 

 

  öffentlich Antragsteller Ansprechpartner Ralf Heimann 

  nicht öffentlich Fraktion der FDP        Telefon 033232 / 23058 

 

Antrag für  Termin TOP Ja Nein Enth. 

 Gemeindevertretung 26.11.2008             

 Hauptausschuss                   

  verwiesen an:   vertagt auf:                   

  Hauptausschuss                   

  Ausschuss für Bildung und Soziales                   

  Ausschuss für Gemeindeentwicklung                   

  Haushalts- und Finanzausschuss                   

 Gemeindevertretung                   

 

Aufgrund § 22 BbgKVerf von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen:    Gemeindevertreter  

 
Betreff 

Einschränkung der Begrenzung von Parkzeiten im Bereich des Marktes 

 
Beteiligung Betroffener – Möglichkeit zur Stellungnahme  - Wird durch die Verwaltung ausgefüllt 

 Ortsbeirat Zeestow               ja                nein           Seniorenbeauftragter           ja                nein 

Ortsbeirat Bredow                ja                nein            Behindertenbeauftragter     ja                nein 

 

Sonstige___________________________ 

  

 

Beschlusstext: 

 

Die Gemeindevertretung möge beschließen: 

 

Die Begrenzung der Parkzeit im Umfeld des Marktplatzes auf maximal 2 Stunden mit Parkuhr 

auf öffentlichen Parkplätzen wird zeitlich auf Werktage zwischen 8.00 Uhr und 18.00 Uhr 

begrenzt. Entsprechende Schilder sind anzubringen. 
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Begründung: 

I. Problembeschreibung 

 

Das Parken im Umfeld des Markplatzes ist z. Z. grundsätzlich für 2 Stunden Maximalzeit mit 

Parkscheibe erlaubt. Durch den Einsatz neuer Kräfte im Ordnungsamt dürfte abends sowie an 

Wochenenden und Feiertagen davon auszugehen sein, dass diese Begrenzung kontrolliert 

und entsprechende Verstöße geahndet werden.  

 

Dies schadet der Gastronomie. Nach Schließung der Geschäfte besteht keine Notwendigkeit 

mehr, eine Parkbegrenzung vorzunehmen. Gäste der Gastronomie sollten zeitlich nicht am 

Verweilen in den Gaststätten begrenzt werden. Dies schadet der Wirtschaft und dem Ort 

Brieselang. 

. 

 

II. Lösung 

 

Freigabe des unbeschränkten Parkens außerhalb der Geschäftsöffnungszeiten. 

 

III. Alternativen 

 

./. 
 
 

IV. Kosten- Folgekosten- Finanzierung 

 

Auswirkungen auf den Haushalt    Ja    Nein 

Kosten in Euro Haushaltsstelle veranschlagt in: HH-Jahr:           

            /        VerwHH   VermHH 

      Euro außerplanmäßige Mittel    Ja    Nein  

 

Mittel stehen zur Verfügung 

Mittel stehen nicht zur 
Verfügung       Euro überplanmäßige Mittel    Ja    Nein 

Deckungsvorschlag 

      

Kenntnisnahme 
Kämmerer 

 
 

Kenntnisnahme 
Bürgermeister 
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Datum 

 
 
Unterschrift 

10.11.2008 
 
 
 
 
 

Ralf Heimann 

 
 

 Anlagen 3 Seiten     
 


